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• Die Funktion «Papierdossier» erlaubt es Leitbehörden, ein durch die Gesuchstellenden 
in Papierform eingereichtes Gesuch nachträglich in eBau zu erfassen.

• Für die als Papierdossier eingereichten Gesuche müssen nur die wichtigsten Pflichtfelder 
erfasst werden.

• Für Papierdossiers verfügen die Gesuchstellenden über kein Konto im Online-Portal. 
Daher muss die gesamte Dossierbearbeitung mit dem Gesuchstellenden über Papierpost 
erfolgen (z.B. Nachforderungen, Rückweisung, Entscheide, sonstiger Schriftwechsel). 

• Die Einbindung der Fachstellen erfolgt digital.
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1

Über den Button «NEUES PAPIERDOSSIER» unter 
dem Menüpunkt «MEINE DOSSIERS» kann die 
Leitbehörde ein von dem Gesuchstellenden in 
Papierform eingereichtes Gesuch nachträglich in 
eBau erfassen.

Nach Klick auf den Button wird das eBau-Portal 
geöffnet.
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2
Es ist die entsprechende Dossierart für das in 
Papierform eingereichte Gesuch auszuwählen.

1
Das eBau-Portal wird mit dem entsprechenden 
Benutzer der Leitbehörde gestartet.

3

Über den Button «WEITER» wird das 
entsprechende Formular geladen und die Daten 
des in Papierform eingereichten Gesuchs können 
erfasst werden.
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Die Daten des in Papierform eingereichten Gesuchs können 
als Leitbehörde in eBau erfasst werden. In dieser Funktion 
sind nur die wichtigsten Informationen obligatorisch zu 
erfassen.

2
Wenn die Daten erfasst sind, muss das Gesuch «eingereicht» 
werden.

1
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• Die Funktion «Dossier zurückziehen» ermöglicht es der Leitbehörde, ein 
Papierdoss ier im Auftrag der gesuchstellenden Person zurückzuziehen.

• Anwendungsfall:
– Eine gesuchstellende Person reicht ein Baugesuch in Papierform ein, also nicht digital über 

das eBau-Portal.

– Die Leitbehörde erfasst über die Funktion «Papierdossier» das Papiergesuch.

– Die gesuchstellende Person informiert die Leitbehörde, dass sie das Gesuch zurückzieht.

– Die Leitbehörde zieht das Dossier in eBau über die Funktion «Dossier zurückziehen» zurück 
und setzt den Status des Dossiers damit auf «Zurückgezogen».

• Diese Funktion ist nur für Papierdoss ier und vor der Verfügung 
eines Entscheids  nutzbar.
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1

Über den Button «DOSSIER ZURÜCKZIEHEN» im 
Menüpunkt «Korrekturhilfe» kann die Leitbehörde 
ein Papierdossier im Auftrag der gesuchstellenden 
Person in den Status «Zurückgezogen» setzen.
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